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Monatliche Abrechnung der drei Sonderbelege - Druckfunktion  

Für die Abrechnung der Abgabe von FFP2-Masken gegen Vorlage der Berechtigungsscheine wurden 

die Druckfunktionen im Druck der ANSG-Selbsterklärung erweitert.  

Die Sammlung der Daten für die Abgabe der FFP2-Masken erfolgt bereits seit Anfang Januar über die 

drei Status FFP2 (1), FFP2 (2), FFP2 (ALG II) im Kassenprogramm.  

Die Belege für die Abrechnung müssen monatlich gedruckt werden. Jeder Beleg darf maximal die 

Summe von 9999 enthalten. Durch einen Klick auf die Schaltfläche ANSG-Selbsterklärung wird das 

bekannte Fenster mit der Angabe des abzurechnenden Zeitraums angezeigt.  

Bitte beachten Sie, dass zuerst die Sonderbelege für die FFP2-Masken gedruckt werden 

müssen, bevor der ANSG-Beleg gedruckt wird. Folgende Hinweismeldung wird angezeigt: 

Im bekannten Fenster zur Abrechnung erscheinen zusätzliche Schaltflächen, die den Druck der 

unterschiedlichen FFP2-Sonderbelege ermöglichen. Die Anzahl der gesammelten 

Berechtigungsscheine wird angezeigt. 

Durch einen Klick auf die jeweilige Schaltfläche z.B. Druck FFP2 (1) wird der Druck abgefragt. Erst 

nach dem Bestätigen der Abfrage mit Ja, erfolgt der Ausdruck auf dem Rezeptdrucker. 
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Sollten mehr als 9999 Berechtigungsscheine beliefert worden sein, müssen mehrere Sonderbelege 
gedruckt werden. In diesem Fall erfolgt eine erneute Druck-Abfrage mit der Angabe der weiteren 
summierten Berechtigungsscheine. 
Wurde der Sonderbeleg gedruckt, ist die Schaltfläche grau unterlegt. Nach dem Druck des letzten 
Sonderbeleges sind alle drei Schaltflächen grau hinterlegt und der Druck des ANSG-Belegs für den 

Nacht- und Notdienstfont kann über die Schaltfläche Drucken ausgedruckt werden. 
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Hinweis: 
Ein Wiederholungsdruck des Sonderbelegs ist nicht möglich. Ggf. muss das Formular handschriftlich 
ausgefüllt werden. In diesem Fall können die Werte über das Programm Auswertung Verkauf (
G10.1) nachgeschaut werden. 
Bitte vervollständigen Sie den gedruckten Sonderbeleg nach Vorlage der ABData (siehe 
Bildschirmmaske): 

 Einige bedruckte Bereiche müssen durchgestrichen werden (Punkt 1)  

 Stempel und Unterschrift der Apotheke müssen ergänzt werden. (Punkt 8) 
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